
Das Personalvertretungsrecht Hessen (HPVG)

Die Personalvertretungsgesetze des Bundes und der L�nder
dienen dem kollektiven Schutz der Besch�ftigten der çffent-
lichen Verwaltung. Gepr�gt wird das Personalvertretungsrecht
durch den gesetzlich normierten Gedanken der partnerschaftli-
chen Stellung von Personalvertretung und Dienststelle. Das
Bundesverfassungsgericht bezeichnet das Personalvertretungs-
recht in einer seiner Entscheidungen als ein „wichtiges Mittel
zur Wahrung der Menschenw�rde und der Persçnlichkeitsentfal-
tung in der Dienststelle“ (BVerfG vom 29. 5. 1970 – 2 BvR 311/67,
BVerfGE 28, 314).

Das Hessische Personalvertretungsgesetz (HPVG) trifft Regelun-
gen f�r die Verwaltungen des Bundeslandes Hessen. Seit dem
Jahr 1988 wurde es nur punktuell weiterentwickelt. Mit der
Novellierung – in Kraft getreten am 6. 4. 2023 – wurde das HPVG
(endlich) durch den Landesgesetzgeber grundlegend �berarbei-
tet und an die Entwicklungen der letzten Jahre in der çffent-
lichen Verwaltung sowie in der Rechtsprechung angepasst. Eine
Vielzahl von Ver�nderungen im Aufgabenspektrum von Dienst-
stelle und Personalvertretung sind bedingt durch die �nderun-
gen im Dienst- und Tarifrecht, insbesondere durch die einem
st�ndigen Wandel unterliegende, sich ver�ndernde Struktur der
Verwaltung durch die Einf�hrung von Elementen betriebswirt-
schaftlicher Steuerung und die Dezentralisierung der Budgetver-
antwortung sowie die rasante Weiterentwicklung der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie. Die „digitale Verwal-
tung“ und deren Auswirkungen auf die Besch�ftigten spielen
zunehmend eine Rolle. Es handelt sich hierbei um die Trans-
formation unserer bisherigen „automatisierten Gesellschaft“ in
eine „digitale Gesellschaft“. Die durch die Corona-Pandemie
ausgelçsten Beschr�nkungen im çffentlichen Leben und die
damit verbundene T�tigkeit vieler Besch�ftigter der çffentlichen
Verwaltung im Home-Office zeigten gnadenlos auf, welche
Anstrengungen hier noch zu unternehmen sind.

Wichtig war dem Gesetzgeber im Dialog mit den Gewerkschaften
bei der Formulierung des novellierten HPVG, die Arbeitsweise
und die Organisation des Personalrates zu verbessern und praxis-
nah zu gestalten, die Ber�cksichtigung der geltenden Rechtslage,
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die Ber�cksichtigung aktueller Entwicklungen sowie gesellschaft-
licher Tendenzen und eine St�rkung von Rechten der Gewerk-
schaften. Unabh�ngig davon erfolgten die Bereinigung bisheri-
ger Bestimmungen, eine sprachliche und redaktionelle �ber-
arbeitung sowie eine Neustrukturierung der Vorschriften, um
das Gesetz in der Praxis anwenderfreundlicher zu gestalten. Das
neue Hessische Personalvertretungsgesetz soll dadurch zukunfts-
f�higer und verst�ndlicher, gleichzeitig aber auch offen f�r
zuk�nftige Entwicklungen sein. Die Fortentwicklung des jetzt
geschaffenen Gesetzes wird aufgrund der sich st�ndig ver�ndern-
den Organisations- und Arbeitsbedingungen in den Dienststellen
des Landes Hessen ein kontinuierlicher Prozess bleiben.

Gepr�gt wird das Personalvertretungsrecht durch den gesetzlich
normierten Gedanken der partnerschaftlichen Stellung von Per-
sonalvertretung und Dienststelle. Dienststelle und Personalver-
tretung m�ssen sich gemeinsam den Herausforderungen an eine
moderne Verwaltung stellen. Sie sind aufgerufen, die Zukunfts-
f�higkeit und den Bestand der Dienststelle sicherzustellen. Ein
moderner Personalrat darf nicht nur reagieren, er muss agieren
und mitgestalten, besonders da potenzielle zuk�nftige Besch�f-
tigte nicht nur ein modernes Arbeitsumfeld, sondern auch
flexible Arbeitszeitmodelle und -formen erwarten. Personalver-
tretungen spielen eine wichtige Rolle bei der Organisation und
Durchf�hrung der Aufgaben.

In der heutigen Verwaltung sind die personalvertretungsrecht-
lichen Partner Dienststelle und Personalvertretung Akteure einer
gemeinsamen Managementaufgabe (so schon weitsichtig Lorse,
PersV 2008, 124). Grundlegende Entwicklungen lassen sich nur
gemeinsam mit den Besch�ftigten und deren Interessenvertre-
tung gestalten. Um eine Akzeptanz der Besch�ftigten f�r Ver-
�nderungen zu erreichen, muss eine aktive Einbeziehung der
Personalvertretungen gew�hrleistet sein. Die Zusammenarbeit
von Dienststelle und Personalvertretung hat sich jedoch in der
Praxis erheblich ver�ndert. Das reine Abhandeln von Betei-
ligungstatbest�nden ist in einer modernen Verwaltung nicht
mehr der ausschließliche Wesenskern der Zusammenarbeit.

Die Gesamtheit der Vorschriften des Personalvertretungsrechts
und das komplexe Umfeld bestimmen das personalvertretungs-
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rechtliche Miteinander. Der kompetente Umgang mit dem Ge-
setz, den Kommentierungen und der Rechtsprechung fçrdert die
Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststellenleitung.
Sie bestimmt wesentlich die internen Entscheidungsstrukturen
der Verwaltungen.

Dieser Leitfaden ber�cksichtigt die aktuellen Tendenzen, enth�lt
die aktuelle Fassung des novellierten Gesetzestextes sowie ak-
tuelle Gerichtsentscheidungen.

Helmuth Wolf

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Buch
auf die gleichzeitige Verwendung m�nnlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Es wird das generische Maskulinum
verwendet, wobei alle Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.
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Bildung von Personalvertretungen

Der Geltungsbereich des Hessischen Personalvertretungsgesetzes
(HPVG) ist in § 1 HPVG geregelt. Danach sind in Ausgestaltung
des Art. 37 Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen Personal-
vertretungen zu bilden in den:
K Verwaltungen und Betrieben des Landes Hessen
K den Gemeinden und Gemeindeverb�nden
K den nicht bundesunmittelbaren Kçrperschaften, Anstalten

und Stiftungen des çffentlichen Rechts
K den Gerichten des Landes Hessen
Keine Anwendung findet dieses Gesetz f�r Religionsgemein-
schaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen
ohne R�cksicht auf ihre Rechtsform; ihnen bleibt die selbst-
st�ndige Ordnung eines Personalvertretungsrechts �berlassen.

Inhalte des HPVG kçnnen weder durch Tarifvertrag oder Dienst-
vereinbarung abweichend geregelt werden.

Der Gesetzgeber stellt in § 9 Abs. 1 HPVG die Bildung von
Personalvertretungen sicher (bzw. in § 48 HPVG die Bildung von
Bezirks- und Hauptpersonalr�ten und in § 50 HPVG die Bildung
von Gesamtpersonalr�ten). Die Bildung von Personalr�ten in
Dienststellen mit in der Regel mindestens f�nf wahlberechtigten
Besch�ftigten, von denen drei w�hlbar sein m�ssen, ist in § 9
Abs. 1 HPVG zwingend vorgeschrieben.

Es bleibt den Besch�ftigten trotzdem selbst �berlassen, ob sie
eine Personalvertretung w�hlen wollen. Das Gesetz fordert zwar
mit Hilfe der Vorschriften der §§ 10 ff. HPVG zur Wahl von
Personalvertretungen auf, �bt aber keinen Zwang aus. Eine
allgemeine Interesselosigkeit oder ein bewusster Verzicht der
Besch�ftigten kçnnte dazu f�hren, dass keine Personalvertretung
gebildet wird.

Dienststellen, in denen ein Personalrat nicht gebildet wird,
werden von der �bergeordneten Dienststelle im Einvernehmen
mit der Stufenvertretung einer anderen Dienststelle zugeordnet
(§ 9 Abs. 2 HPVG).

Der Gesetzgeber hat im �brigen in der Gesamtheit darauf
verzichtet „Zwangsmittel“ vorzusehen. Eine Durchsetzung des
Willens sowohl der Dienststelle als auch des Personalrats soll �ber
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die Einigungsstelle erfolgen. Daneben hat das Personalvertre-
tungsgesetz den handelnden Organen und Personen den Rechts-
weg erçffnet. Zu Entscheidungen �ber Streitigkeiten nach dem
Personalvertretungsgesetz sind die Verwaltungsgerichte auf-
gerufen.

Vorschriften f�r besondere Verwaltungszweige

Dar�ber hinaus hat der Gesetzgeber Sondervorschriften f�r
besondere Zweige des çffentlichen Dienstes getroffen:
K Polizei (§ 82 ff. HPVG)
K Berufsfeuerwehr (§ 86 HPVG)
K Verfassungsschutz (§ 87 HPVG)
K Justiz (§ 88 f. HPVG)
K Forsten (§ 90 HPVG)
K Schulen (§ 91 ff. HPVG)
K Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen (§ 97 ff.

HPVG)
K Theater und Orchester (§ 102 f.)
K Hessischer Rundfunk (§ 104 HPVG)
K Deutsche Rentenversicherung Hessen (§ 105 HPVG)
F�r die Genannten gilt dieses Gesetz vollumf�nglich unter
Beachtung der getroffenen Sonderregelungen. In diesen Sonder-
vorschriften trifft der Gesetzgeber abweichende oder erg�nzen-
de Regelungen und tr�gt so den Besonderheiten dieser Verwal-
tungszweige Rechnung. Die vorstehend aufgef�hrten, f�r den
jeweiligen Verwaltungszweig geltenden Bestimmungen sind von
den Personalverantwortlichen und Personalvertretungen neben
den grundlegenden Regelungen des Personalvertretungsgeset-
zes zu beachten.

Begriffsbestimmung „Personalvertretungen“

Das Hessische Personalvertretungsgesetz sieht vor, dass in allen in
§ 1 HPVG genannten Einrichtungen des Landes Hessen die
regelm�ßigen Personalratswahlen alle vier Jahre innerhalb des
Zeitraumes vom 01. bis 31. Mai, beginnend mit dem Jahr 2024
stattfinden sollen (§ 20 Abs. 1 HPVG).
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Die Amtszeit des Personalrats beginnt am 1. Juni des Jahres, in
dem die regelm�ßigen Personalratswahlen stattfinden, und
endet mit dem Ablauf von vier Jahren. Die Regelung des § 20
Abs. 2 Satz 2 HPVG dient der Vereinheitlichung der Amtszeiten
aller Personalvertretungen im Geltungsbereich des HPVG. Durch
die neue Stichtagsregelung sollen personalratslose Zeiten ver-
mieden werden, die Amtszeit ist �bersichtlich und planbarer. Die
Regelung des § 20 Abs. 2 Satz 3 HPVG dient der Vermeidung
personalratsloser Zeiten. Sofern mit Ablauf des 31. Mai des
Wahljahres kein neuer Personalrat gew�hlt ist oder sich dieser
noch nicht konstituiert hat, f�hrt der bisherige Personalrat
l�ngstens bis zum Ablauf des 31. Juli des Wahljahres die
Gesch�fte weiter.

Unter dem Oberbegriff „Personalvertretungen“ fasst der Gesetz-
geber die im Folgenden aufgef�hrten Personalr�te zusammen.

Personalrat

Der Personalrat ist die Personalvertretung in den einzelnen
Dienststellen, die von den Besch�ftigten der jeweiligen Dienst-
stelle gew�hlt wird.

Bezirkspersonalrat

Im Gesch�ftsbereich mehrstufiger Verwaltungen und Gerichte
des Landes Hessen werden bei den Behçrden der Mittelstufe
Bezirkspersonalr�te gebildet (§ 47 HPVG). Behçrden der Mittel-
stufe sind Verwaltungsstellen, die einerseits einer obersten
Dienstbehçrde unmittelbar unterstellt sind, denen andererseits
aber Dienststellen nachgeordnet sind. Die Mitglieder des Bezirks-
personalrats werden von den Besch�ftigten des Gesch�fts-
bereichs der Mittelbehçrde sowie den Besch�ftigten der Mittel-
behçrde selbst gew�hlt (§ 48 Abs. 1 1. Halbsatz HPVG). In der
Dienststelle „Mittelbehçrde“ ist dar�ber hinaus von den dorti-
gen Besch�ftigten ein (çrtlicher) Personalrat zu w�hlen.

Die jeweilige Grçße des Bezirkspersonalrats richtet sich nach
den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 1 und 2
HPVG. Jede Gruppe erh�lt mindestens einen Vertreter. Besteht
der Bezirkspersonalrat aus mehr als neun Mitgliedern, so erh�lt
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rung „Dienststelle und Personalvertretung haben ...“ hat der
Gesetzgeber einen direkten Zusammenhang zu der in § 2 Abs. 4
HPVG formulierten �berwachungspflicht hergestellt. Folglich
haben sich Dienststelle und Personalvertretung bei der Wahr-
nehmung der allgemeinen �berwachungsaufgabe so zu verhal-
ten, dass das Vertrauen der in der Dienststelle Besch�ftigten in
die Neutralit�t und Objektivit�t der Amtsf�hrung nicht beein-
tr�chtigt wird. Die Behandlung der Dienststellenangehçrigen
nach Recht und Billigkeit sowie das Gleichbehandlungsgebot
werden der Dienststelle und der Personalvertretung in ihrem
T�tigwerden zu gleichen Teilen auferlegt.

Schweigepflicht

Die Schweigepflicht nach § 8 HPVG bindet nicht nur den Dienst-
stellenleiter und die Personalratsmitglieder, sondern alle Per-
sonen, die Aufgaben und Befugnisse nach dem Personalvertre-
tungsgesetz wahrnehmen. Als zus�tzlichen Ausnahmefall hat der
Gesetzgeber die Anrufung der Einigungsstelle ausdr�cklich auf-
genommen. Vertrauen zwischen den handelnden Personen kann
sich nur dort entwickeln, wo ein verantwortungsvoller Umgang
mit Informationen sichergestellt ist und grunds�tzlich Stillschwei-
gen gewahrt wird. Dies gilt insbesondere bei Informationen �ber
private Umst�nde oder persçnliche Daten, die die handelnden
Personen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Betei-
ligungsrechte erhalten haben.

Umfang der Schweigepflicht

Alle Angelegenheiten und Tatsachen, die im Rahmen der Auf-
gabenwahrnehmung nach dem Personalvertretungsgesetz be-
kannt geworden sind, unterliegen der Schweigepflicht. Ins-
gesamt sind von der Schweigepflicht also nicht nur persçnliche
Daten und Angelegenheiten einzelner Besch�ftigter gesch�tzt,
sondern alle Informationen, „die �ber die reine Faktenbekannt-
gabe hinausgehen“, außerdem die Darstellung komplexer Sach-
verhalte (Bieler, ZfPR 1995, 62). Der Gesetzgeber legt allen nach
dem Personalvertretungsgesetz handelnden Personen ein Gebot
der absoluten Verschwiegenheit �ber alle Dinge auf, die ihnen in
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Aus�bung ihrer Aufgaben und Befugnisse bekannt geworden
sind.

Personalratsintern muss sich jedes Personalratsmitglied darauf
verlassen kçnnen, dass seine Meinungs�ußerungen nicht nach
außen getragen werden, insbesondere dann, wenn sie mit der
Meinungsbildung in Zusammenhang stehen. Nach den Umst�n-
den des Einzelfalles kann sich die Schweigepflicht des Personal-
ratsmitglieds auch auf das vermutete Abstimmungsverhalten im
Personalrat bei geheimer Abstimmung beziehen. Gerade der
Schutz der freien Willensbildung gebietet die grunds�tzliche
Einbeziehung auch dieser personalratsinternen Vorg�nge in die
Schweigepflicht (BVerwG vom 11. 1. 2006 – 6 PB 17.05, NVwZ-RR
2006, 333).

Ein Besch�ftigter, der sich an den Personalrat gewandt hat und
um die Vertraulichkeit des Wortes gebeten hat, muss sich auf die
Verschwiegenheit der Personalratsmitglieder verlassen kçnnen.
Dies gilt insbesondere gegen�ber dem Leiter der Dienststelle:
Auch aus dem Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit
l�sst sich seitens der Dienststelle kein Anspruch ableiten, per-
sonalratsinterne �ußerungen oder Namen von Besch�ftigten
offenzulegen, die den Personalrat angesprochen haben. Die
Bitte um Vertraulichkeit gilt aber nicht gegen�ber den anderen
Mitgliedern des Personalrats, soweit ein Handeln erwartet wird.

Wichtig: Gibt ein Personalratsmitglied vertrauliche Informatio-
nen gegen�ber dem Dienststellenleiter r�cksichtslos preis, so
handelt es sich um einen schweren Vertrauensbruch, der ihn f�r
das Personalratsamt ungeeignet erscheinen l�sst (LAG M�nchen
vom 15. 11. 1977 – 5 TaBV 34/77, BB 1979, 732 = DB 1978, 895).
Folgerichtig ist nach der Rechtsprechung ein Personalratsmit-
glied, das gegen die Vertraulichkeit des Wortes verstçßt, f�r die
Aus�bung des Amtes nicht geeignet.

Praxis-Tipp:

Die Dienststelle muss aufgrund der Grunds�tze der Zusam-
menarbeit solche Konfliktsituationen vermeiden und sollte
entsprechende Informationen nicht abfragen.
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Grunds�tze der Personalversammlung

Zusammensetzung der Personalversammlung

Die Personalversammlung setzt sich aus allen Besch�ftigten der
Dienststelle zusammen (§ 43 Abs. 1 HPVG). Dazu gehçren auch
die nicht wahlberechtigten Besch�ftigten und der Leiter der
Dienststelle. Es kommt bei der Zugehçrigkeit zur Personalver-
sammlung also nicht auf die Wahlberechtigung, sondern auf die
Besch�ftigung in der Dienststelle im Sinne der Besch�ftigtende-
finition des § 4 HPVG an. Besch�ftigte, die sich in Elternzeit
befinden, gehçren ebenfalls zum Teilnehmerkreis (BAG vom
31. 5. 1989 – 7 AZR 574/88, NZA 1990, 449).

Sitzungsleitung und Hausrecht

Die Leitung der Personalversammlung obliegt dem Vorsitzenden
des Personalrats (§ 45 Abs. 1 Satz 2 HPVG), bei dessen Verhin-
derung seinem Stellvertreter. Auch wenn der Dienststellenleiter
teilnimmt, liegt die Versammlungsleitung beim Personalratsvor-
sitzenden.

Die Aus�bung des Hausrechts liegt beim Leiter der Versammlung,
also ebenso beim Vorsitzenden des Personalrats. Er tr�gt die
Verantwortung f�r ihre gesetzeskonforme Durchf�hrung, erçff-
net und schließt die Personalversammlung, erteilt das Wort und
kann dieses gegebenenfalls auch entziehen. Ferner ist er verant-
wortlich f�r eine eventuell anzufertigende Niederschrift.

Praxis-Tipp:

Zwar besteht nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz
kein Zwang zur Anfertigung einer Niederschrift, es ist aber zu
empfehlen, ein Protokoll �ber den Versammlungsverlauf
anzufertigen.

Einberufung der Personalversammlung

Mit der Neuformulierung in § 44 Abs. 1 HPVG wird klar zum
Ausdruck gebracht, dass die Personalversammlung eine Ver-
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anstaltung des Personalrats ist und von diesem einberufen und
deren Tagesordnung festgelegt wird.

Einmal in jedem Kalenderjahr hat der Personalrat in einer
Personalversammlung einen T�tigkeitsbericht zu erstatten (§ 46
Abs. 1 HPVG). Zur Einberufung einer Personalversammlung
bedarf es eines fçrmlichen Beschlusses der Personalvertretung.
Unterl�sst es die Personalvertretung, eine ordentliche Personal-
versammlung zur Abgabe eines T�tigkeitsberichtes einzuberu-
fen, stellt dies einen Pflichtverstoß im Sinne des § 23 HPVG dar
(BVerwG vom 25. 2. 1972 – VII P 2.71, PersV 1972, 214).

Aus dem Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit heraus
ist der Termin einer Personalversammlung mit dem Leiter der
Dienststelle abzustimmen. Kann allerdings kein Einvernehmen
erzielt werden, legt die Personalvertretung den endg�ltigen
Termin unter Ber�cksichtigung der dienstlichen Verh�ltnisse fest
(OVG M�nster vom 4. 9. 1989, ZBR 1990, 30). Dabei sind die
dienstlichen Verh�ltnisse zu ber�cksichtigen.

Stufenvertretungen und der Gesamtpersonalrat sind nicht be-
rechtigt, Personalversammlungen durchzuf�hren.

Gebot der Nichtçffentlichkeit

Der Versammlungsleiter hat darauf zu achten, dass das Gebot der
Nichtçffentlichkeit eingehalten wird (§ 45 Abs. 1 Satz 1 HPVG).
Danach d�rfen nur solche Personen an einer Personalversamm-
lung teilnehmen, denen der Gesetzgeber dieses Recht ausdr�ck-
lich einger�umt hat. L�sst der Versammlungsleiter einen Verstoß
gegen dieses Gebot zu, so kann es sich um eine Pflichtverletzung
im Sinne des § 23 HPVG handeln, insbesondere dann, wenn es
wissentlich geschieht.

Nehmen nicht berechtigte Personen an einer Personalversamm-
lung teil, verliert diese ihren eigentlichen Charakter als dienst-
stelleninternes Ausspracheforum und wird zur çffentlichen Ver-
sammlung. In diesem Fall darf eine Dienststelle weder Kosten
tragen noch Dienstbefreiung gew�hren.
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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich, Ausschluss abweichender Regelungen

(1) In Ausgestaltung des Art. 37 Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen
werden in den Verwaltungen und Betrieben des Landes, der Gemeinden,
Gemeindeverb�nde und sonstigen nicht bundesunmittelbaren Kçrperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des çffentlichen Rechts sowie in den Gerichten
des Landes Personalvertretungen gebildet.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht f�r Religionsgemeinschaften und ihre karitativen
und erzieherischen Einrichtungen ohne R�cksicht auf ihre Rechtsform; ihnen
bleibt die selbstst�ndige Ordnung eines Personalvertretungsrechts �berlas-
sen.

(3) Durch Tarifvertrag oder Dienstvereinbarung kann das Personalvertretungs-
recht nicht abweichend von diesem Gesetz geregelt werden.

§ 2 Grunds�tze der Zusammenarbeit

(1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten unter Beachtung der Gesetze
und Tarifvertr�ge vertrauensvoll zum Wohl der Besch�ftigten und zur
Erf�llung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben zusammen.

(2) Dienststelle und Personalvertretung haben alles zu unterlassen, was
geeignet ist, die Arbeit und den Frieden in der Dienststelle zu gef�hrden.
Insbesondere d�rfen sie keine Maßnahmen des Arbeitskampfes gegeneinan-
der durchf�hren. Die Zul�ssigkeit von Arbeitsk�mpfen tariff�higer Parteien
wird hierdurch nicht ber�hrt.

(3) Außenstehende Stellen d�rfen erst angerufen werden, wenn eine
Einigung in der Dienststelle nicht erzielt worden ist.

(4) Dienststelle und Personalvertretung haben dar�ber zu wachen, dass alle
Angehçrigen der Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden,
insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen wegen ihrer eth-
nischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationa-
lit�t, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters,
ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Bet�tigung oder Einstellung oder
wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identit�t unterbleibt.

(5) Die Dienststellenleitung und die Personalvertretung haben bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz jede parteipolitische Bet�ti-
gung in der Dienststelle zu unterlassen; die Behandlung von Tarif-, Besol-
dungs- und Sozialangelegenheiten wird dadurch nicht ber�hrt.

§ 3 Stellung der Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen

(1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten auch mit den in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl
der Besch�ftigten und zur Erf�llung der der Dienststelle obliegenden Auf-
gaben vertrauensvoll zusammen.
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(2) Den Beauftragten der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften ist
zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse
nach Unterrichtung der Dienststelle Zugang zu der Dienststelle zu gew�hren,
soweit dem nicht zwingende dienstliche Gr�nde, zwingende Sicherheitsvor-
schriften oder der Schutz von Dienstgeheimnissen entgegenstehen.

(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigungen,
insbesondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden
durch dieses Gesetz nicht ber�hrt. Auf Verlangen einer Gewerkschaft oder
einer Arbeitgebervereinigung hat die Dienststelle in ihrem Intranet auf den
Internetauftritt der Gewerkschaft oder der Arbeitgebervereinigung zu ver-
linken.

(4) Die Personalvertretung hat das Recht, die Gewerkschaften bei der
Erf�llung ihrer Aufgaben in der Dienststelle zu unterst�tzen. Besch�ftigte,
die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, werden dadurch in der
Bet�tigung f�r ihre Gewerkschaft in der Dienststelle nicht beschr�nkt.

(5) Die Personalvertretung hat sich f�r die Wahrung der Vereinigungsfreiheit
der Besch�ftigten einzusetzen.

§ 4 Besch�ftigte, Gruppen

(1) Besch�ftigte im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamtinnen und Beamten
sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer
Berufsausbildung Besch�ftigten. Richterinnen und Richter sowie Staatsanw�l-
tinnen und Staatsanw�lte sind Besch�ftigte im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie
an eine Verwaltung oder einen Betrieb nach § 1 Abs. 1 abgeordnet sind.

(2) Die Beamtinnen und Beamten sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bilden je eine Gruppe. Die in Abs. 1 Satz 2 genannten Besch�ftigten
treten zur Gruppe der Beamtinnen und Beamten hinzu.

(3) Wer Beamtin oder Beamter ist, bestimmen die Beamtengesetze. Besch�f-
tigte, die sich in der Ausbildung f�r eine Beamtenlaufbahn befinden, gelten
als Beamtinnen und Beamte im Sinne dieses Gesetzes.

(4) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind
Besch�ftigte, die aufgrund eines Arbeitsvertrags in einem Arbeitsverh�ltnis zu
einem der in § 1 Abs. 1 genannten Rechtstr�ger stehen oder sich in einer
beruflichen Ausbildung in einem privatrechtlichen Verh�ltnis zu einem dieser
Rechtstr�ger befinden. Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten
auch arbeitnehmer�hnliche Personen nach § 12a des Tarifvertragsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323),
zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055).

(5) Als Besch�ftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht
1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte,
2. Personen, die dem Organ der Kçrperschaft, Anstalt oder Stiftung des

çffentlichen Rechts angehçren, das zu deren gesetzlicher Vertretung
berufen ist,

3. Personen, die an der Hochschule, an der sie immatrikuliert sind, eine
Besch�ftigung aus�ben,
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